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44.:I~ oiblatt 

46/1.. 

E oiblatt zur Parlanont sko_rr·,;;sponclel1E. 

a er 
:..-.\.;I. 

18. S,-'pt(;mbor 1959 

c18r .L.bgtwro .. noten H i 1 1 e gei ,s t, S c 11 n 0. G b erg 0 r, 'V," i n k 1 e r 

une":. Genossen, 

betreff iJl1.d Hovel1iorung dos Gutsangestüllt :·ngesotz os ~ 

-.-.-

Die bisher bestehenden Unterschiede hinsichtlich der gosotzlicheil 

Bcstimmul1g;m übGr die Lösung der Dionstv·.~rhäl tnisse 112ch dom Gutsango­

s'l;~;llt:Jl1gesetz gegenüber dom .L.ngest eIlt ,.:lnr:;c30tz. vi'Jrdsn von clen botroff.;l1CI1. 

Lrbei tnohmcrn d,~r Land- und Forst'\virtschaft als ungcT..:Johto Härte umpfunden .. 

Um llicsorJ. l.1angel abzuholfc:n, ist (dn8 Lngloiclm:lg der Büstimmung·,Jl1 

'('.01' §§ 17 und 22 dos Gutsangüstelltongosütz's an ci:L.o b~;d'l;iIf!mungen dor §§ 20 

'l'.l10.. 22 d.s LngostelltongosetzGs not\'lcmdig. 

Die gefertigten l~bgGordnüten stellc;;l zur Behebung dieser Ungorc)cht ig­

Lü t don nachst ohondün 

L.ntragt __ 

Der Nationalrat wolle beschliessen: 

Bundesgesetz vom ••••••••• , womit das Blmdesgesetz vom 26. Septonbcr 1923, 

BGBl.Nr.538, über den Dienstvertrag der Angestellten in Jand- und forstHirt­

schaftlichen Betrieben (Gutsangestelltengesetz) in der Fassl'!lg der Novellen 

vom 24. 1 2.1938, BGBl.Nr.I.S. 1999, vom 25.7 •. 1946, BGBl.Nr,174
j 

und vom 

3.7.1947, BGBl.Nr.159, abgeändert wird (GutsangGstelltengesetznovelle ." •• L 

Artikel 1. 

1. § 17 wird aufgehoben. Der neue \70rtlaut des § 17 la,rhet: 

(1) Ist das Dienstverhältnis ohne Zeitbestirnml1jlp;' eingegangen ode:r 
I-t 

fortgesetzt worden, so kann es durch Kündigung nach folcenden Bestimmungon 

gelöst werden .. 

(2) Mangels einer für den Angestellten günstigeren Vereinbarung kmm 

der Dienstgeber das Dienstverhältnis mit Ablauf eines jeden Kalenderviertel­

jahres durch vorgäf1..gige Klindigung lösen. Die Kündigungsfrist boträgt sechs 

';,'ochen und erhöht sich nach dem vollendeten zwei t,,,n D2.ol1Gtjahr 2uf z~iei 

Monate, nach dem vollendeten f"n;ften Dienstjahr auf dre.i, nach dem vollen­

deten fünfzehnten Dienstjahr auf vier und nach dem vollendeten fünfundzwan­

zigsten Dienstjahr auf fünf Monate. 

(3) Die Kündigungsfrist kann durch Vereinbarung nicht unter d:Le im 

1,bs.2 bestimmte Dauer herabgesetzt werden; jedoch kann vereinbart, \herden, 

dass die Kündigungsfrist am FÜnfzehnten odor am Letzten oines K<:ü?YlCie:~mcnat;3 

endigt~ 

·4'-
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(4) Mangels einer für ihn günstigeren VereinbarQ~ kann der Ange­

stellte das Dienstverhältnis m~t dem letzten Tage eines Kalendermonats unter 

Einhaltung einur einmonatigen KündigQ~~sfrist lösen. Diese Kündigungsfrist 

kann clurch Vereinbarung bis zu einem halbEln Jahr ausg'odehnt werden, doch da:d 

die vo:n Dienstgobor einzuhaltende Frist nicht kürzer sein als die mit dem 

j~ngestollten vereinbarte) Kündigungsfrist. 

(5) Ist ds,s Dienstverhältnis nur~ für die Zeit oines vorübergehenden 

Bedarfes vereinbart, so kann es während des ersten Monats von beiden 'lieilen 

j oderzeit unter Einhaltung einer oinvröchigen Kündigungsfrist gelöst Ylorden.
11 

20 § 22 (1) 'Hird auft:~Ghobon. ,Der nou,e 1'Jortlaut dos § 22 (1) lautetg 

"Hat das Dienstverhältnis ununterbrochen drei Jahre gedauert. so 

gebührt dem Angestellten bei Auflösung dos Dienstverhältnisses eine ll.bfer­

tigung. Diese beträgt das Zweifache des dem Angestellten für G.en letzten 

Monat des Dienstverhältnisses gebührenden Entgeltes und erhöht,sich nach 

fünf' Di~nstjahren auf das DrGifD>che, .nach zehn Dienstjahr?n auf das Vier­

fache. nach fünfzehn DiEmstjahren auf das Sechsfache, nach zW8,nzig Dienst­

jahren auf das Neuni'ache und nach fünfundzvmnzig Dienstjahren auf das 

Zwölffache des monutlichün Entgeltes. 

Hiebei sind, soweit das Entgelt Naturalbeügo (§ 5 Abs. 2) umfasst, 

diese bei Dienstnehmern, die zur Z ei t der Auflösung des DiBnstverhäl tniss,?s 

verheiratet sind, nur mit der Hälfte, bei anderen Dienstnehmern mit einem 

Vierte;1 ihres ':Jertes in Lnschlag zu bringen. f1 

Lrtikel H. 

riesGs Bundesgesetz gilt nicht für Dienstverhälthisse, die bereits 

im Zeitpunkt seineS Inkrafttretens gekündigt sind. 

Lrtikel EI. 

Dieses B<.mdesgesetz tritt am Tage nach seiner Kundmachung in Kraft. 

< Artikel IV. 

Jh t der Vollz iehung dieses BundesgesetzGs sind das Bundesminist8riurn 

für Justiz und das Bund,esministrium fiir Land- und Forstwirtscho.ft im Einver·­

nq:b,men mit dem Bundesministerium für soz iale Verwaltung betraut. 

-0-0-0-0-"-.-

In forme11er Hinsicht wird beantro,gt, dies.en ll.ntrag dem J1..',stizaussclmss 

zur geschäftsordnungsrrässig'en Bc,handlung zuzu"eisen. 

-.-.-0-.-.-.-
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